
BETEILIGUNGSEXEMPLAR 11.12.2025 – 23.01.2025 

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 

Rubenow der Gemeinde Boldekow 

Entwurfsfassung 07-2025 

Nach Einschätzung der Gemeinde Boldekow wesentliche, bereits vorliegende umwelt-

bezogene Stellungnahmen: 

 Forstamt Neubrandenburg vom 15.04.2025 

 

 Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 05.05.2020 mit einzelnen Fachbehörden: 

 Sachgebiet Breitband 

 Sachgebiet Bauleitplanung 

 Sachbereich Denkmalschutz 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
Forstamt Neubrandenburg  Oelmühlenstraße 3  17033 Neubrandenburg 

 
 
Ingenieurbüro D. Neuhaus & Partner GmbH 
z. Hd. Frau Juliane Motz 
August-Bebel-Straße 29 
17389 Anklam 

 
 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil Rubenow der Gemeinde Boldekow 
hier: Stellungnahme der Forstbehörde 
 

Ihr Zeichen: ohne 
Lage: gem. Anlage 
  

 
 
Sehr geehrte Frau Motz, 
 
die Gemeinde Boldekow hat mit Beschluss vom 13.03.2025 den erneut geänderten 
Entwurf und eine erneute eingeschränkte Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschlossen. Mit E-Mail 
vom 09.04.2025 beteiligten Sie uns zu den Planvorstellungen der Gemeinde Boldekow. 
 
Hierzu nehme ich für den Geltungsbereich des LWaldG M-V1 wie folgt Stellung: 
 
Das Einvernehmen wird durch unsere Behörde hergestellt. 
 
 

Begründung: 
 
Gemäß § 2 LWaldG ist jede mit Waldgehölzen bestockte Grundfläche Wald, unabhängig 
von Regelmäßigkeit und Art der Entstehung. Waldgehölze sind alle Waldbaum- und 
Waldstraucharten. In der Regel ist Wald ein zusammenhängender Bewuchs von 
Waldgehölzen mit einer Mindestflächengröße von 2.000 m², einer mittleren Breite von 25 
Metern und einer mittleren Höhe von 1,5 Metern oder einem Alter von 6 Jahren. 
 

                                            
1 Landeswaldgesetz M-V (Landeswaldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern - LWaldG M-V) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 870), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790, 794) 

Forstamt Neubrandenburg 

Bearbeitet von:  Herr C. Rechtalski 
 
Telefon: 0395 / 569184 - 13 
Fax:   03994 235-407 
E-Mail:  cornell.rechtalski@lfoa-mv.de 
 

Aktenzeichen: 07.1/5121.2/25078 
(bitte bei Schriftverkehr angeben) 
 

Neubrandenburg, 15.04.2025 
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Vorstand: Manfred Baum  

Landesforstanstalt  

Mecklenburg-Vorpommern 

Fritz - Reuter - Platz 9 

17139 Malchin 

Telefon:  03994 235-0 

Telefax:  03994 235-400 

E-Mail:    zentrale@lfoa-mv.de 

Internet:  www.wald-mv.de 

 

Bank: Deutsche Bundesbank 

BIC:   MARKDEF1150 

IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30 

Steuernummer: 079/133/80058 

Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883 

 

Bei der Errichtung baulicher Anlagen ist nach § 1 der WAbstVO M-V2 in Verbindung mit 
§ 20 LWaldG M-V ein Abstand zum Wald von 30 Metern (Waldabstand) zu bemessen. 
Dieser definiert sich als die Strecke zwischen der baulichen Anlage und der Traufkante, 
die die Waldgrenze darstellt. Nach § 3 (1) WAbstVO M-V dürfen Ausnahmen nicht 
genehmigt werden, wenn es sich um Anlagen handelt, die Wohnzwecken oder dem 
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen dienen. 
 
Das bezeichnete Planungsgebiet betrifft den Ortsteil Rubenow, der Ortschaft Boldekow. 
Mit der Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung soll die Grenze für den 
zusammenhängenden Bereich der bebauten Ortslage klarstellend festgelegt und 
gleichzeitig die Außenbereichsflächen in die bebaute Ortslage gemäß § 34 (4) S. 1 Nr. 3 
BauGB, einbezogen werden. 
 
Im Einzugsbereich des Ortsteils Rubenow befindet sich Wald im Sinne des § 2 LWaldG 
auf dem Flurstück 248 der Flur 1, Gemarkung Zinzow. Zu diesem ist der erläuterte 
Abstand des Geltungsbereiches der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung eingehalten 
worden. 
 
 

Hinweise: 
 
1. Der Bestandesschutz für die Gebäude, die im Zuge der Änderung des 

Geltungsbereiches nicht in den Innenbereich der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Rubenow fallen 
werden gilt nur, solange die Gebäude selbst Bestand haben. 

 
2. Die Regelungen der WaldBrSchVO3 haben auch innerhalb des Geltungsbereiches 

der Satzung ihre Gültigkeit. Hierbei sei besonders auf die §§ 3 & 4 hingewiesen, 
wonach sämtliche feuerverursachende Handlungen, wie zum Beispiel Rauchen, 
Grillen oder das Betreiben von Feuerstellen innerhalb eines Abstandes von 50 m zum 
Wald (für Nutzungsberechtigte auf ihren Grundstücken 30 m) verboten ist. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Gerald Zeller 
Forstamtsleiter 
 

Anlagen: Übersichtskarte

                                            
2 Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen bei der Einhaltung des Abstandes baulicher Anlagen zum 

Wald (Waldabstandsverordnung - WAbstVO M-V) vom 20. April 2005 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20.April.2005 (GVOBI. M-V 2005 S. 166) zuletzt geändert durch Verordnung vom 
01. Dezember.2019 (GVOBI. M-V S. 808) 

3 Verordnung zur Vorbeugung und Bekämpfung von Waldbränden (Waldbrandschutzverordnung - 
WaldBrSchVO) vom 09. August 2016 (GVOBl. M-V 2016, S. 730, 962), die zuletzt durch die Verordnung 
vom 30. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 271) geändert worden ist 



 
 

 

räumlicher 
Geltungsbereich 

Wald 
nach § 2 LWaldG 

















03.11.2025

Herold
Öffentlichung


